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Nord

Lutz Zebrowski: 

Tel. 0172 - 3263499

Mitte

Jonas Batzdorfer: 

Tel. 0170 - 6372643

West

Michael Schürmann: 

Tel. 0151 - 14800223

Süd

Andreas Bissinger: 

Tel. 0170 - 7678502

Industriekunden Deutschland

Ulrich Staubach: Tel. 0160 - 8948548

Industriekunden Europa

Robert Brkljacic: 

Tel. 0151 - 14800352

Tunnelprojekte International

Konrad Aurin: Tel. 0160 - 4753774

Ramona Siemes: Tel. 0160 - 7158701

� Besondere Hinweise

Die Preise der Seiten 4 bis 18 sind

Franko-Stations-Preise in der

Bundesrepublik (nur Festland),

befahrbare Baustelle vorausgesetzt,

ohne Abladen.

Bei einem Warenwert unter 2.000,00 €

berechnen wir einen Zuschlag von 

2 % und die Fracht nach Aufwand.

Zusätzlich fällt für die Lieferung von

Kleinstmengen oder einzelnen

Platten eine Kostenpauschale in

Höhe von 75,00 € an. Grundsätzlich

werden nur geschlossene

Verpackungseinheiten geliefert.

Transportschäden sind bei der

Übernahme der Ware auf Fracht-

bzw. Lieferpapieren zu vermerken.

� AESTUVER Logistik-Service 

siehe Seite 19
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AESTUVER Brandschutzplatten
Die universellen Brandschutzplatten 

aus Glasfaserleichtbeton

AESTUVER Brandschutzplatten

Artikel- EAN- Platten- Format* Plattengewicht   Anzahl m2 ca. kg Preis

Nr. Nr. dicke* mm ca. kg/m2 Platten je Palette je Palette €/m2

mm bei 7 % Feuchte je Palette

8000800 40 0 7548 00640 8 8 1.250 x 2.600 ca. 8 30 97,50 900 23,25

8001000 40 0 7548 00641 5 10 1.250 x 2.600 ca. 10 30 97,50 1.100 25,75

8001200 40 0 7548 00642 2 12 1.250 x 2.600 ca. 10 25 81,25 900 30,95

8001500 40 0 7548 00643 9 15 1.250 x 2.600 ca. 12 25 81,25 1.000 32,75

8002000 40 0 7548 00644 6 20 1.250 x 2.600 ca. 15 20 65,00 1.050 36,65

8002500 40 0 7548 00645 3 25 1.250 x 2.600 ca. 18 18 58,50 1.150 43,50

8003000 40 0 7548 00646 0 30 1.250 x 2.600 ca. 22 15 48,75 1.100 50,25

8004000 40 0 7548 00647 7 40 1.250 x 2.600 ca. 28 12 39,00 1.150 64,65

8005000 40 0 7548 00648 4 50 1.250 x 2.600 ca. 34 10 32,50 1.150 82,80

8006000 40 0 7548 00649 1 60 1.250 x 2.600 ca. 41 8 26,00 1.150 101,15

* Weitere Plattendicken, Zuschnitte und Plattenlängen bis 3.000 mm auf Anfrage. Preise gelten nur bei Bezug von ganzen Paletten ab Werk. 
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Zubehör

Artikel- EAN- Bezeichnung Mengeneinheit Preis/Gebinde

Nr, Nr.

9703075 40 0 7548 01092 4 AESTUVER Montagemörtel 8,5 kg/Eimer 29,90 €/Eimer

für Ausbesserungen

8809921 40 0 7548 01091 7 AESTUVER Feinspachtel, wasserbeständig, 10 l/Eimer 32,25 €/Eimer

gebrauchsfertige Leichtspachtelmasse für

den Innen- und Außenbereich. Farbe: Grau

Verbrauch: 1 l/m2 pro mm Schichtdicke

79065 40 0 7548 00299 8 FERMACELL Armierungsgewebe HD, Länge 50 m, Breite 1 m 84,86 €/Rolle

alkaliresistentes Gewebe. 

Verbrauch: ca. 1,1 m2 pro m2 Wandfläche

Zur Verbindung der AESTUVER Brand-

schutzplatten miteinander:

8839961 40 0 7548 00664 4 AESTUVER Schrauben 4,0 x 55 mm 250 Stk./Karton 20,10 €/Karton

8839966 40 0 7548 01183 9 AESTUVER Schrauben 4,5 x 70 mm 250 Stk./Karton 26,25 €/Karton

8839967 40 0 7548 01184 6 AESTUVER Schrauben 4,5 x 80 mm 250 Stk./Karton 27,80 €/Karton

8839968 40 0 7548 01185 3 AESTUVER Schrauben 5,0 x 120 mm 100 Stk./Karton 12,35 €/Karton

Zur Befestigung der AESTUVER Brand-

schutzplatten auf Unterkonstruktion

79120 40 0 7548 00553 1 Powerpanel H2O Schrauben 3,9 x 35 mm 500 Stk./Karton 16,95 €/Karton

79122 40 0 7548 00554 8 Powerpanel H2O Schrauben 3,9 x 50 mm 500 Stk./Karton 20,07 €/Karton

79121 40 0 7548 00555 5 Powerpanel H2O Schrauben mit Bohrspitze 250  Stk./Karton 17,68 €/Karton

3,9 x 40 mm

8889900 40 0 7548 00685 9 AESTUVER Handstichsäge, hartmetall- 25,00 €/Stk.

bestückt, für kleinere Sägearbeiten
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AESTUVER Brandschutzelement D+2
Begehbar und dynamisch belastbar, für die Abdeckung von Betontrögen oder als

Ersatz der Holzbohlen zur sicheren Gestaltung von Flucht- und Rettungswegen

auf Wunsch auch mit nachleuchtender Beschichtung

AESTUVER Brandschutzelement D+2

Artikel- EAN- Plattendicke Standardformate Bewertungs- Plattengewicht Preis

Nr. Nr. ca. mm mm gruppe Rutsch- ca. kg/m2  bei €/m2 
hemmung Ausgleichsfeuchte

8025298 40 0 7548 01120 4 52,5 1.250 x ca. 625 * R 10 47 105,15

R 12 116,50

R 13 157,80

* Sondergrößen auf Anfrage
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AESTUVER Kabelkanal
Für Wand- und Deckenmontage

AESTUVER Kabelkanal „Standard“ E 30/I 90

Artikel- EAN- Plattendicke Abmessungen (B x H) Länge        Gewicht Anzahl Preis

Nr. Nr. Wanne, Deckel, innen außen €/Stk.

Boden

9910200* 40 0 7548 00682 8 30, 20 + 10, 15 mm 110 x 50 mm 170 x 95 mm 1.000 mm 9,4 kg 32 Stk. 85,75

* Lieferung inkl. Deckel mit Befestigungsmitteln und Dichtungsband

AESTUVER Kabelkanal „Exklusiv”

auf Anfrage

Zubehör AESTUVER Kabelkanal „Standard“

Artikel- EAN- Produkt-Beschreibung          Preis/Gebinde

Nr, Nr.

9703061 40 0 7548 01124 2 AESTUVER Enddeckel E 30/I 90, 95 x 170 mm 10,80 €/Stück

9703003 40 0 7548 00669 9 Dichtungsband, selbstklebend, 30 mm, 15 m/Rolle 28,70 €/Rolle

8839961 40 0 7548 00664 4 AESTUVER Schrauben 4,0 x 55 mm für Deckelbefestigung, 250 Stk./Karton 20,10 €/Karton

9703012 40 0 7548 00667 5 Aufdoppelungsstück mit 2 Schrauben 4,0 x 55 mm, 80 x 80 x 20 mm, 7,55 €/Stück

Ø-Öffnung 40 mm

9703070 40 0 7548 00668 2 AESTUVER Fugenkitt für Kabelausführungen, Kartusche 310 ml 30,15 €/Kartusche

9703023 40 0 7548 00683 5 AESTUVER Wandanschlusskragen, bestehend aus 14,00 €/Set

1 Streifen 190 x 100 mm und 2 Streifen à 95 x 100 mm

9703009 40 0 7548 00684 2 Kennzeichnungsaufkleber Brandschutz-Kabelkanal „Standard“ E 30 0,60 €/Stück

zur dauerhaften Befestigung am Bauteil



8

AESTUVER 

Brandschutzprodukte

Abschottungen

Kombischottsystem

Artikel-Nr. EAN-Nr. Produkt-/Systembeschreibung Preis/Einheit Preis/Gebinde

8041005 40 0 7548 00690 3 Mineralfaser: einseitig beschichtet 55,83 €/m2 33,50 €/Platte

Farbe: Weiß

Rohdichte: ≥ 150 kg/m3
Dicke: 60 mm

Format: 1000 mm x 600 mm

Verpackung: 24 Stück/Palette

8041006 40 0 7548 00691 0 Verpackungseinheit: Eimer 8,70 €/kg 108,75 €/Eimer

Farbe: Weiß

Gebindegröße: 12,5 kg

Verbrauch 2 kg/m2: 1500 μm (nass)

1100 μm (trocken)

Verpackung: 44 Eimer/Palette

8041007 40 0 7548 00692 7 Verpackungseinheit: Eimer 8,70 €/kg 108,75 €/Eimer

Farbe: Weiß

Gebindegröße: 12,5 kg

Verpackung: 44 Eimer/Palette

8041008 40 0 7548 00693 4 Verpackungseinheit: Kartusche 7,90 €/Kartusche

Farbe: Weiß

Gebindegröße: 310 ml

Verpackung: 12 Kartuschen/Karton

8041009 40 0 7548 01097 9 Kennzeichnungsschild der Kabel-/ 1,90 €/Schild

Kombiabschottung zur dauerhaften  

Befestigung am Bauteil.

(1 mm = 1000 μm)

AESTUVER Kombischott ABL

Brandschutzprodukt

AESTUVER Mineralwolleplatte ABL

AESTUVER  Beschichtung ABL

AESTUVER Spachtel ABL

AESTUVER Rohrmanschette RS-M  siehe Seite 13

Kennzeichnungsschild AESTUVER Kombischott ABL/DSB 

AESTUVER Beschichtung ABL

6 A 300

AESTUVER Spachtel ABL

AESTUVER 

Mineralwolleplatte ABL

AESTUVER 

Rohrmanschette RS-M

AESTUVER 

Kennzeichnungsschild
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Kabelschottsystem

Artikel-Nr. EAN-Nr. Produkt-/Systembeschreibung Preis/Einheit Preis/Gebinde

8042001 40 0 7548 00694 1 Verpackungseinheit: Sack 1,98 €/kg 49,50 €/Sack

Farbe: Rot

Gebindegröße: 25 kg

Verpackung: 40 Sack/Palette

8042005 40 0 7548 010993 Kennzeichnungsschild der Kabelabschottung 1,90 €/Schild

zur dauerhaften Befestigung am Bauteil. 

AESTUVER Mörtelschott

AESTUVER  Brandschutzmörtel MS

Brandschutzprodukt

AESTUVER Kissenschott

AESTUVER  Brandschutzkissen S

AESTUVER  Brandschutzkissen M

AESTUVER  Brandschutzkissen L

Brandschutzprodukt Artikel-Nr. EAN-Nr. Produkt-/Systembeschreibung Preis/Einheit Preis/Gebinde

8042002 40 0 7548 00695 8 Verpackungseinheit: Kissen 9,80 €/Stück

Format: 340 mm x 180 mm x 13 mm

Verpackung: 20 Stück/Karton

8042003 40 0 7548 00696 5 Verpackungseinheit: Kissen 12,70 €/Stück

Format: 340 mm x 180 mm x 18 mm

Verpackung: 35 Stück/Karton

8042004 40 0 7548 00697 2 Verpackungseinheit: Kissen 14,25 €/Stück

Format: 340 mm x 180 mm x 35 mm

Verpackung: 20 Stück/Karton

8042005 40 0 7548 01099 3 Kennzeichnungsschild der Kabelabschottung 1,90 €/Schild

zur dauerhaften Befestigung am Bauteil. 

Kennzeichnungsschild AESTUVER Mörtelschott/Kissenschott

Kennzeichnungsschild AESTUVER Mörtelschott/Kissenschott

6 A 100

AESTUVER 

Brandschutzmörtel MS

AESTUVER 

Kennzeichnungsschild

6 A 110

AESTUVER Brandschutzkissen

AESTUVER 

Kennzeichnungsschild
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AESTUVER Rohrschottsystem B

AESTUVER Rohrbandage RS-B

BrandschutzproduktBrandschutzprodukt Artikel-Nr. EAN-Nr. Produkt-/Systembeschreibung Preis/Einheit Preis/Gebinde

8043002 40 0 7548 00699 6 Verpackungseinheit:  Stück 12,20 €/Stück

Rohraußendurchmesser: 50 mm

Verpackung: 10 Stück/Karton

8043003 40 0 7548 01050 4 Verpackungseinheit:  Stück 14,20 €/Stück

Rohraußendurchmesser: 63 mm

Verpackung: 10 Stück/Karton 

8043004 40 0 7548 01051 1 Verpackungseinheit:  Stück 16,50 €/Stück

Rohraußendurchmesser: 75 mm

Verpackung: 10 Stück/Karton

8043005 40 0 7548 01052 8 Verpackungseinheit:  Stück 18,50 €/Stück

Rohraußendurchmesser: 90 mm

Verpackung: 10 Stück/Karton

8043006 40 0 7548 01053 5 Verpackungseinheit:  Stück 21,50 €/Stück

Rohraußendurchmesser: 110 mm

Verpackung: 10 Stück/Karton

8043007 40 0 7548 01054 2 Verpackungseinheit:  Stück 17,20 €/Stück

Rohraußendurchmesser: 50 mm

Verpackung: 8 Stück/Karton

8043008 40 0 7548 01055 9 Verpackungseinheit:  Stück 19,00 €/Stück

Rohraußendurchmesser: 63 mm

Verpackung: 8 Stück/Karton

8043009 40 0 7548 01056 6 Verpackungseinheit:  Stück 21,50 €/Stück

Rohraußendurchmesser: 75 mm

Verpackung: 8 Stück/Karton

8043010 40 0 7548 01057 3 Verpackungseinheit:  Stück 23,80 €/Stück

Rohraußendurchmesser: 90 mm

Verpackung: 8 Stück/Karton

8043011 40 0 7548 01058 0 Verpackungseinheit:  Stück 26,50 €/Stück

Rohraußendurchmesser: 110 mm

Verpackung: 8 Stück/Karton

8041008 40 0 7548 00693 4 Verpackungseinheit: Kartusche 7,90 €/Kartusche

Farbe: Weiß

Gebindegröße: 310 ml

Verpackung: 12 Kartuschen/Karton

8043012 40 0 7548 01059 7 Verpackungseinheit: Stück 24,50 €/Stück

Material: Edelstahl

Länge: 1000 mm 

Einbau: leichte Trennwände (100 mm)

Verpackung: 5 Stück/Karton

8043021 40 0 7548 01101 3 Kennzeichnungsschild der Rohrabschottung 1,90 €/Schild

zur dauerhaften Befestigung am Bauteil. 

RS-B 80/63

RS-B 80/75

RS-B 80/90

RS-B 80/110

RS-B 140/50

RS-B 140/63

RS-B 140/75

RS-B 140/90

RS-B 140/110

RS-B 80/50

AESTUVER Spachtel ABL 

AESTUVER Hülse

Kennzeichnungsschild AESTUVER Rohrschottsystem F/B/M

Rohrschottsystem

6 A 210

AESTUVER Rohrbandage RS-B

AESTUVER 

Kennzeichnungsschild

AESTUVER Spachtel ABL

AESTUVER Hülse
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AESTUVER Rohrschottsystem M

AESTUVER Rohrmanschette RS-M

BrandschutzproduktBrandschutzprodukt

RS-M 35/63

RS-M 35/75

RS-M 35/90

RS-M 35/110

RS-M 60/125

RS-M 60/140

RS-M 60/160

RS-M 35/50

Kennzeichnungsschild AESTUVER Rohrschottsystem F/B/M

Artikel-Nr. EAN-Nr. Produkt-/Systembeschreibung Preis/Einheit Preis/Gebinde

8043013 40 0 7548 01060 3 Verpackungseinheit: Stück 24,00 €/Stück

Material: Edelstahl

Rohraußendurchmesser: 50 mm

Verpackung: 2 Stück/Karton

8043014 40 0 7548 01061 0 Verpackungseinheit: Stück 25,40 €/Stück

Material: Edelstahl

Rohraußendurchmesser: 63 mm

Verpackung: 2 Stück/Karton

8043015 40 0 7548 01062 7 Verpackungseinheit: Stück 26,50 €/Stück

Material: Edelstahl

Rohraußendurchmesser: 75 mm

Verpackung: 2 Stück/Karton

8043016 40 0 7548 01063 4 Verpackungseinheit: Stück 30,00 €/Stück

Material: Edelstahl

Rohraußendurchmesser: 90 mm

Verpackung: 2 Stück/Karton

8043017 40 0 7548 01064 1 Verpackungseinheit: Stück 32,00 €/Stück

Material: Edelstahl

Rohraußendurchmesser: 110 mm

Verpackung: 2 Stück/Karton

8043018 40 0 7548 01065 8 Verpackungseinheit: Stück 41,00 €/Stück

Material: Edelstahl

Rohraußendurchmesser: 125 mm

Verpackung: 2 Stück/Karton

8043019 40 0 7548 01066 5 Verpackungseinheit: Stück 43,70 €/Stück

Material: Edelstahl

Rohraußendurchmesser: 140 mm

Verpackung: 2 Stück/Karton

8043020 40 0 7548 01067 2 Verpackungseinheit: Stück 48,00 €/Stück

Material: Edelstahl

Rohraußendurchmesser: 160 mm

Verpackung: 2 Stück/Karton

8043021 40 0 7548 01101 3 Kennzeichnungsschild der Rohrabschottung 1,90 €/Schild

zur dauerhaften Befestigung am Bauteil. 

Rohrschottsystem

AESTUVER 

Rohrmanschette RS-M

AESTUVER 

Kennzeichnungsschild

6 A 220
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Brandschutzprodukt

Kennzeichnungsschild AESTUVER Stahlbrandschutz DSB-W/DSB-L

Artikel-Nr. EAN-Nr. Produkt-/Systembeschreibung Preis/Einheit Preis/Gebinde

8051001* 40 0 7548 01068 9 Verpackungseinheit: Eimer 9,50 €/l 95,00 €/Eimer

Farbe: Rot

Gebindegröße: 10 Liter

Verbrauch 9,0 m2/l: 100 μm (nass)

50 μm (trocken)

Verpackung: 44 Eimer/Palette

8051013* 40 0 7548 01126 6 Verpackungseinheit: Eimer 9,50 €/l 95,00 €/Eimer

Farbe: Hellgrau

Gebindegröße: 10 Liter

Verbrauch 8,0 m2/l: 120 μm (nass)

50 μm (trocken)

Verpackung: 44 Eimer/Palette

8051002* 40 0 7548 01069 6 Verpackungseinheit: Eimer 10,30 €/kg 128,75 €/Eimer

Farbe: Weiß

Gebindegröße: 12,5 kg

Verbrauch 2 kg/m2: 1520 μm (nass)

1000 μm (trocken)

Verpackung: 44 Eimer/Palette

8051003* 40 0 7548 01070 2 Verpackungseinheit: Eimer 11,90 €/l 119,00 €/Eimer

Gebindegröße: 10 Liter

Verbrauch 8,5 m2/l: 125 μm (nass)

50 μm (trocken)

Verpackung: 44 Eimer/Palette

8051007* 40 0 7548 01093 1 Verpackungseinheit: Eimer 10,60 €/l 106,00 €/Eimer

Gebindegröße: 10 Liter

Verbrauch 8,5 m2/l: 125 μm (nass)

50 μm (trocken)

Verpackung: 44 Eimer/Palette

8051008* 40 0 7548 01094 8 Verpackungseinheit: Eimer auf Anfrage auf Anfrage

Gebindegröße: 10 Liter

Verbrauch 8,5 m2/l: 125 μm (nass)

50 μm (trocken)

Mindestbestellmenge: 44 Eimer/Palette

Lieferzeit: 3 Wochen

8051011 40 0 7548 01104 4 Kennzeichnungsschild des reaktiven Brand- 1,90 €/Schild

schutzsystems zur dauerhaften Befestigung am 

Bauteil. Hinweis: Bei größeren Bauvorhaben 

sind mehrere Schilder zu verwenden. 

(1 mm = 1000 μm)

* Lieferzeit auf Anfrage

AESTUVER Grund

AESTUVER Primer

AESTUVER Stahlbeschichtung DSB-W

AESTUVER Decklack W (RAL 7015) - Schiefergrau

AESTUVER Decklack W (RAL 9016) - Weiß

AESTUVER Decklack W (RAL Farbton) - Seidenmatt

Brandschutz-

beschichtungen
Stahlbrandschutz
AESTUVER Stahlbrandschutz DSB-W
-Dämmschichtbildner (wasserlöslich)

7 B 100

AESTUVER Grund/Primer

AESTUVER 

Kennzeichnungsschild

AESTUVER Decklack W

AESTUVER 

Stahlbeschichtung DSB-W
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AESTUVER Primer

Kennzeichnungsschild AESTUVER Stahlbrandschutz DSB-W/DSB-L

AESTUVER Decklack L (RAL 9016) - Weiß

AESTUVER Decklack L (RAL Farbton) -Seidenmatt

Stahlbrandschutz

Brandschutzprodukt Artikel-Nr. EAN-Nr. Produkt-/Systembeschreibungt Preis/Einheit Preis/Gebinde

8051001* 40 0 7548 01068 9 Verpackungseinheit: Eimer 9,50 €/l 95,00 €/Eimer

Farbe: Rot

Gebindegröße: 10 Liter

Verbrauch 9,0 m2/l: 100 μm (nass)

50 μm (trocken)

Verpackung: 44 Eimer/Palette

8051013* 40 0 7548 01126 6 Verpackungseinheit: Eimer 9,50 €/l 95,00 €/Eimer

Farbe: Hellgrau

Gebindegröße: 10 Liter

Verbrauch 8,0 m2/l: 120 μm (nass)

50 μm (trocken)

Verpackung: 44 Eimer/Palette

8051005* 40 0 7548 01072 6 Verpackungseinheit: Eimer 10,90 €/kg 136,25 €/Eimer

Farbe: Weiß

Gebindegröße: 12,5 kg

Verbrauch z.B. 2 kg/m2: 1600 μm (nass)

1100 μm (trocken)

Verpackung: 44 Eimer/Palette

8051006* 40 0 7548 01073 3 Verpackungseinheit: Eimer 13,80 €/l 138,00 €/Eimer

Gebindegröße: 10 Liter

Verbrauch 5 m2/l: 170 μm (nass)

50 μm (trocken)

Verpackung: 44 Eimer/Palette

8051009* 40 0 7548 01095 5 Verpackungseinheit: Eimer 12,60 €/l 126,00 €/Eimer

Gebindegröße: 10 Liter

Verbrauch 5 m2/l: 170 μm (nass)

50 μm (trocken)

Verpackung: 44 Eimer/Palette

8051010* 40 0 7548 01096 2 Verpackungseinheit: Eimer auf Anfrage auf Anfrage

Gebindegröße: 10 Liter

Verbrauch 5 m2/l: 170 μm (nass)

50 μm (trocken)

Mindestbestellmenge: 44 Eimer/Palette

Lieferzeit: 3 Wochen

8051011 40 0 7548 01104 4 Kennzeichnungsschild des reaktiven Brand- 1,90 €/Schild

schutzsystems zur dauerhaften Befestigung am 

Bauteil. Hinweis: Bei größeren Bauvorhaben 

sind mehrere Schilder zu verwenden. 

(1 mm = 1000 μm)

* Lieferzeit auf Anfrage

AESTUVER Grund

AESTUVER Stahlbeschichtung DSB-L

AESTUVER Decklack L (RAL 7015) - Schiefergrau

AESTUVER Stahlbrandschutz DSB-L
-Dämmschichtbildner (lösemittelhaltig)

7 B 110

AESTUVER Grund/Primer

AESTUVER 

Kennzeichnungsschild

AESTUVER Decklack L

AESTUVER 

Stahlbeschichtung DSB-L
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Fugen

Fugenbrandschutz

AESTUVER Dehnfugenmasse

Brandschutzprodukt Artikel-Nr. EAN-Nr. Produkt-/Systembeschreibung Preis/Einheit Preis/Gebinde

8061001 40 0 7548 01077 1 Verpackungseinheit: Kartusche 10,80 €/Kartusche

Farbe: Grau

Gebindegröße: 310 ml

Verpackung: 12 Kartuschen/Karton

AESTUVER Dehnfuge M

AESTUVER 

Dehnfugenmasse

8 F 100
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Fugenbrandschutz

AESTUVER Flexfugenband 90/25

AESTUVER Flexfugenband 90/35

Brandschutzprodukt Artikel-Nr. EAN-Nr. Produkt-/Systembeschreibung Preis/Einheit Preis/Gebinde

8061002 40 0 7548 01078 8 Verpackungseinheit: Karton 30,50 €/m 35,99 €/Band

Farbe: Grau

Gebindegröße: 1,18 m

Verpackungsmenge: 33,04 m/Karton

Format: 75 mm x 35 mm *

Verpackung: 28 Fugenbänder/Karton

Fugenbreiten: 18 mm–25 mm

Feuerwiderstandsklasse: F 90

8061003 40 0 7548 01079 5 Verpackungseinheit: Karton 42,00 €/m 49,56 €/Band

Farbe: Grau

Gebindegröße: 1,18 m

Verpackungsmenge: 23,6 m/Karton

Format: 75 mm x 50 mm *

Verpackung: 20 Fugenbänder/Karton

Fugenbreiten: 26 mm–35 mm

Feuerwiderstandsklasse: F 90

8061004 40 0 7548 01080 1 Verpackungseinheit: Karton 47,00 €/m 55,46 €/Band

Farbe: Grau

Gebindegröße: 1,18 m

Verpackungsmenge: 14,16 m/Karton

Format: 75 mm x 65 mm *

Verpackung: 12 Fugenbänder/Karton

Fugenbreiten: 36 mm–45 mm

Feuerwiderstandsklasse: F 90

8061006 40 0 7548 01105 1 Verpackungseinheit: Karton auf Anfrage

Farbe: Grau

Gebindegröße: 1,18 m

Fugenbreiten: 46 mm–100 mm

Mindestbestellmenge: 50 m

Feuerwiderstandsklasse: F 30 bis F 180

* Format: Fugenbandbreite 35 mm, 50 mm und 65 mm unkomprimiert

AESTUVER Flexfugenband 90/45

AESTUVER Flexfugenband (auf Anfrage)

AESTUVER Dehnfuge F

AESTUVER 

Flexfugenbeschichtung

AESTUVER 

Flexfugenband

8 F 200
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AESTUVER Band DSB 10/1,5

AESTUVER Band DSB 20/1,5

AESTUVER Band DSB 30/1,5

AESTUVER Band DSB 40/1,5

AESTUVER Band DSB 50/1,5

AESTUVER Band DSB xx/1,5

BrandschutzproduktBrandschutzprodukt Artikel-Nr. EAN-Nr. Produkt-/Systembeschreibung Preis/Einheit Preis/Gebinde

8062001 40 0 7548 01082 5 Verpackungseinheit: Karton 1,35 €/m 33,75 €/Rolle

Farbe: Graphitgrau/Schwarz

Gebindegröße: 25 m

Verpackungsmenge: 625 m/Karton

Format: 10 mm x 1,5 mm

Verpackung: 25 Rollen/Karton

8062002 40 0 7548 01083 2 Verpackungseinheit: Karton 2,30 €/m 57,50 €/Rolle

Farbe: Graphitgrau/Schwarz

Gebindegröße: 25 m

Verpackungsmenge: 375 m/Karton

Format: 20 mm x 1,5 mm

Verpackung: 15 Rollen/Karton

8062003 40 0 7548 01084 9 Verpackungseinheit: Karton 3,70 €/m 92,50 €/Rolle

Farbe: Graphitgrau/Schwarz

Gebindegröße: 25 m

Verpackungsmenge: 250 m/Karton

Format: 30 mm x 1,5 mm

Verpackung: 10 Rollen/Karton

8062004 40 0 7548 01085 6 Verpackungseinheit: Karton 4,50 €/m 112,50 €/Rolle

Farbe: Graphitgrau/Schwarz

Gebindegröße: 25 m

Verpackungsmenge: 175 m/Karton

Format: 40 mm x 1,5 mm

Verpackung: 7 Rollen/Karton

8062005 40 0 7548 01086 3 Verpackungseinheit: Karton 6,10 €/m 152,50 €/Rolle

Farbe: Graphitgrau/Schwarz

Gebindegröße: 25 m

Verpackungsmenge: 150 m/Karton

Format: 50 mm x 1,5 mm

Verpackung: 6 Rollen/Karton

8062006 40 0 7548 01087 0 Verpackungseinheit: Karton auf Anfrage

Farbe: Graphitgrau/Schwarz

Gebindegröße: 25 m

Format: Breite bis 300 mm auf Anfrage

Dicke: 1,5 mm

Mindestabnahme: 100 m

AESTUVER Band DSB

Fugenbrandschutz
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AESTUVER Tunnel

AESTUVER T Brandschutzplatten
Zementgebundene Brandschutzplatten aus Glasfaserleichtbeton

für den Brandschutz in unterirdischen Verkehrsanlagen

AESTUVER T Brandschutzplatten

Artikel- EAN- Platten- Format* Plattengewicht   Anzahl m2 ca. kg Preis

Nr. Nr. dicke* mm ca. kg/m2 Platten je Palette je Palette €/m2

mm bei 7 % Feuchte je Palette

8101002 40 0 7548 01203 4 10 625 x 2.600 ca. 10 90 146,25 1.600 30,10

8102002 40 0 7548 01103 7 20 625 x 2.600 ca. 17 56 91,00 1.600 47,50

8102502 40 0 7548 01106 8 25 625 x 2.600 ca. 21 46 74,75 1.600 57,65

8103002 40 0 7548 01107 5 30 625 x 2.600 ca. 25 38 61,75 1.600 67,15

8103502 40 0 7548 01200 3 35 625 x 2.600 ca. 29 32 52,00 1.600 76,15

8104002 40 0 7548 01195 2 40 625 x 2.600 ca. 33 28 45,50 1.600 84,05

8105002 40 0 7548 01205 8 50 625 x 2.600 ca. 42 22 35,75 1.550 93,35

8106002 40 0 7548 01206 5 60 625 x 2.600 ca. 50 18 29,25 1.550 100,55

Zubehör

Artikel- EAN- Bezeichnung Mengeneinheit Preis/Gebinde

Nummer Nr.

9703075 40 0 7548 01092 4 AESTUVER Montagemörtel 8,5 kg/Eimer 29,90 €/Eimer
für Ausbesserungen

8809921 40 0 7548 01091 7 AESTUVER Feinspachtel, wasserbeständig, 10 l/Eimer 32,25 €/Eimer
gebrauchsfertiger Leichtspachtelmasse für 
den Innen- und Außenbereich. Farbe: Grau
Verbrauch: 1 l/m2 pro mm Schichtdicke

8839961 40 0 7548 00664 4 AESTUVER Schrauben 4,0 x 55 mm 250 Stk./Karton 20,10 €/Karton

8839980 40 0 7548 00680 4 AESTUVER T-Nagelanker AET NA II 6 x 30/30 100 Stk./Karton 252,35 €/Karton
(1.4529) zur Befestigung von AESTUVER 
Brandschutzplatten 20 mm

8839981 40 0 7548 00681 1 AESTUVER T-Nagelanker AET NA II 6 x 30/40 100 Stk./Karton 275,00 €/Karton
(1.4529) zur Befestigung von AESTUVER
Brandschutzplatten 30 mm

8889900 40 0 7548 00685 9 AESTUVER Handstichsäge, hartmetall- 25,00 €/Stk.
bestückt, für kleinere Sägearbeiten

* Weitere Plattendicken, Zuschnitte und Plattenlängen bis 3.000 mm auf Anfrage. Preise gelten nur bei Bezug von ganzen Paletten ab Werk. 
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AESTUVER T-Fugenband 1330-5

AESTUVER T-Fugenband 1330-10

BrandschutzproduktBrandschutzprodukt Artikel-Nr. EAN-Nr. Produkt-/Systembeschreibung Preis/Einheit Preis/Gebinde

8063001 40 0 7548 01088 7 Verpackungseinheit: Karton 1,98 €/m 20,40 €/Rolle

Farbe: Weiß

Gebindegröße: 10 m

Verpackungsmenge: 100 m/Karton

Format: 30 mm x 5 mm

Verpackung: 10 Rollen/Karton

8063002 40 0 7548 01089 4 Verpackungseinheit: Karton 4,30 €/m 22,15 €/Rolle

Farbe: Weiß

Gebindegröße: 5 m

Verpackungsmenge: 50 m/Karton

Format: 30 mm x 10 mm

Verpackung: 10 Rollen/Karton

8063005 40 0 7548 01118 1 Farbe: Weiß auf Anfrage

Format: auf Anfrage

Breite: bis 1000 mm

Dicke: 1 mm bis 10 mm

AESTUVER T-Fugenband 1330-XX

AESTUVER T-Fugenschnur 32 mm

AESTUVER T-Fugenschnur 42 mm

AESTUVER T-Fugenschnur 47 mm

AESTUVER T-Fugenband 1330

Fugenbrandschutz

BrandschutzproduktBrandschutzprodukt

AESTUVER T-Fugenschnur*

Artikel-Nr. EAN-Nr. Produkt-/Systembeschreibung Preis/Einheit Preis/Gebinde

8063006   40 0 7548 01119 8 Farbe: Rot 45,00 €/m

Schnurdurchmesser: 32 mm

Fugenbreiten: ca. 20–25 mm

Lieferung: Längen projektbezogen

8063007 40 0 7548 01145 7 Farbe: Rot 55,00 €/m

Schnurdurchmesser: 42 mm

Fugenbreiten: ca. 27–35 mm

Lieferung: Längen projektbezogen

8063008 40 0 7548 01147 1 Farbe: Rot 61,80 €/m

Schnurdurchmesser: 47 mm

Fugenbreiten: ca. 35–40 mm

Lieferung: Längen projektbezogen

* weitere Durchmesser auf Anfrage
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Kranentladung ebenerdig neben dem Fahrzeug Artikel-Nr. 79057

� max. Gewicht pro VE (Staplerentladung) = 1,8 Tonnen

� max. Gewicht pro VE (Kran ebenerdig) = 1,8 Tonnen

� max. Zuladung 21 Tonnen

� max. Höhe vorhalten –

� Abladen durch Öffnung nein

� Drehkopfwendegabel nein

� Kran ebenerdig, Preis pro Hub (Mindestabrechnung 10 Hub) 7,00 €

� Stapler ebenerdig, Preis pro Stunde 67,50 €

Staplerentladung ebenerdig Artikel-Nr. 79104

Kranentladung, Kran 10 m Artikel-Nr. 79100

� max. Gewicht pro VE 0,5 Tonne

� max. Zuladung 21 Tonnen

� max. Höhe vorhalten (senkrecht) 13 m

� Abladen durch Öffnung ja (waagerecht bis 6 m)

� Drehkopfwendegabel* auf Anfrage

� Preis pro Tonne (Mindestabrechnung 10 t) 16,50 €

� bei Überschreiten der Zeit, Preis je angefangene 5 Std. 31,00 €

Kranentladung, Kran < 18 m Artikel-Nr. 79101

� max. Gewicht pro VE 0,5 Tonnen

� max. Zuladung 18 Tonnen

� max. Höhe vorhalten (senkrecht) 18 m

� Abladen durch Öffnung ja (waagerecht bis 16 m)

� Drehkopfwendegabel* ja (bitte extra bestellen)

� Preis pro Tonne (Mindestabrechnung 10 t) 19,00 €

� bei Überschreiten der Zeit, Preis je angefangene 5 Std. 36,00 €

Kranentladung, Kran < 27 m Artikel-Nr. 79102

� max. Gewicht pro VE 0,5 Tonnen

� max. Zuladung 16 Tonnen

� max. Höhe vorhalten (senkrecht) 24 m

� Abladen durch Öffnung ja (waagerecht bis 20 m)

� Drehkopfwendegabel* ja (bitte extra bestellen)

� Preis pro Tonne (Mindestabrechnung 10 t) 33,00 €

� bei Überschreiten der Zeit, Preis je angefangene 5 Std. 62,00 €

Kranentladung, Kran 35 m Artikel-Nr. 79103

� Preis pro Tonne (Mindestabrechnung 10 t) 42,00 €

� bei Überschreiten der Zeit, Preis je angefangene 5 Std. 65,00 €

Motorwagen Artikel-Nr. 79091

� bitte bei Bedarf extra vermerken 250,00 €

Spezielles Equipment (z. B. Mitläufer etc.)

� Preis auf Anfrage

* Hinweis: Die Ware kann nur vorgehalten werden, Ausnahmen auf Anfrage

Drehkopfwendegabel für 10-m-/18-m-/27-m-Kran Artikel-Nr. 79105

� bitte bei Bedarf extra vermerken

Allgemeine Hinweise:

Entladungen an Baustelle oder Lager

bieten wir bei vollen Zügen per Stapler

oder diversen Kränen zu den aufgeführ-

ten Kosten an. Bei der Inanspruchnahme

der Kranleistungen legen wir eine Min-

destabrechnung von 10 t zugrunde. Die

angegebene Höhe gilt nur bei gut befahr-

barer Baustelle und einer Entfernung

zum Gebäude von max. 3 Metern. 

Mindestöffnungsmaß bitte anfragen. 

Alle Gewichte und Höhen sind Circa-

Angaben. Die Gestellungszeit beträgt

ca. 5 Arbeitstage nach Vereinbarung.

Leistungsbasis = 15 Minuten/Tonne. 

Das Überschreiten der Zeit rechnen 

wir separat nach Vorliegen der tatsäch-

lichen Zeit ab.

Für Details kontaktieren Sie bitte unser

Service-Center.

Bitte beachten Sie unsere Abpackungs-

kosten von 7 € pro Tonne.

AESTUVER Logistik-Service

Kranlogistik



Fermacell GmbH

Dammstraße 25

D-47119 Duisburg

Download als 

PDF-Formular unter

www.fermacell.de

im Bereich Downloads/Doku-

mente.

Faxvorlage
(Faxen an: 0203-501 90 48)

Checkliste Baustellenlogistik
Die Bestellung von Transportmitteln mit dem Bedarf an Logistikequipment setzt 

eine frühzeitige Absprache aller beteiligten Partner voraus. Folgende Checkliste 

mit Angaben zur Baustelle dient als Grundlage für die Wahl des richtigen

Equipments.

Lkw-Anforderung

Auftrag Nr.

Baustellenanschrift: Name

Straße

PLZ

Ort

Zufahrtsbeschränkungen

Händler

Verarbeiter

Ansprechpartner

Telefon

Anliefertermin

Lkw

� Sattelzug

� Motorwagen

Entladung durch

� Baukran (vor Ort vorhanden)

� Mitnahmestapler

� Kran ebenerdig

� Kran bis 10 m

� Kran bis 18 m

� Kran bis 27 m

� Kran bis 35 m

� Einsatz Drehkopfgabel

Öffentliche Straße 

(erlaubte Haltemöglichkeit)

� ja � nein

Genehmigungspflichtiges Halten

� ja � nein

Befestigte Kranstandfläche 

(20 x 6 m) vorhanden

� ja � nein

Einfahrtshöhe und -breite

Höhe: m

Breite: m

Entladehöhe

Ebenerdiges Gelände bis 

Oberkante Rohdecke: m

Brüstungshöhe: m

Abstand Lkw zum Gebäude

Ebenerdig

Fahrzeugmittelpunkt zu

Hauswand: m

Fahrzeugmittelpunkt zu 

Gebäudeöffnung: m

Gebäudeöffnung

Höhe: m

Breite: m

Entladung

� in das Gebäude absetzen

� vor die Bauöffnung halten



21

1. Allgemeines – Anwendungsbereich

1.1. Anwendungsbereich
Diese Verkaufs- und Leistungsbedingungen
gelten im Rahmen der gesamten Geschäftsbezie-
hung für alle Erklärungen sowie vertraglichen
und sonstigen Handlungen, einschließlich
Beratungsleistungen, soweit nicht unsererseits
besondere Allgemeine Geschäftsbedingungen
gestellt werden.

1.2. Andere Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Kunden
werden nur insoweit einbezogen, wie sie uns
nachweislich schriftlich zur Kenntnis gegeben
worden sind. Insoweit solche Bedingungen von
unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen
abweichen, gilt allgemeines Gesetzesrecht.

1.3. Schriftformerfordernis, Zugang von
Erklärungen
Die Änderungen aller Vereinbarungen zwischen
den Parteien bedürfen der Schriftform. Dies gilt
auch für die Aufhebung des Schriftformerforder-
nisses. Automatisch erzeugte Empfangsbestäti-
gungen (z.B. E-Mail oder Fax) beweisen nicht den
Zugang einer Erklärung an uns.

1.4. Unternehmer, Verbraucher
Diese Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedin-
gungen finden auf alle Kunden Anwendung, es sein
denn, es wird nach Unternehmern und Ver-
brauchern unterschieden.

2. Vertragsschluss

2.1. Angebotsunterlagen, Proben, Analysewerte
usw.
Die in den Preislisten, Prospekten oder sonstigen
allgemeinen Informationen enthaltenen Angaben,
Zeichnungen, Abbildungen, technischen Daten,
Gewichts-, Maß- und Leistungsbeschreibungen etc.
sind nur annähernd, im Rahmen angemessener
und branchenüblicher Toleranzen, maßgeblich und
auch nur, wenn wir für sie verantwortlich sind, es
sei denn, dass sie durch gesonderte Erklärung
bestätigt werden. Proben sind unverbindliche
Anschauungsmuster; sie bleiben unser Eigentum.
Analysewerte geben grundsätzlich Durchschnitts-
werte an; sie sind für eine Lieferung nur verbind-
lich, wenn dies gesondert vereinbart wird. An
Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen
Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und
Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere
Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden.

2.2. Annahme von Bestellungen
Die Annahme von Bestellungen können wir durch
Leistungserbringung innerhalb von vier Wochen
stillschweigend erklären.

3. Preise

3.1. Verkaufspreise
Von uns genannte Verkaufspreise sind verbindlich,
wenn sie schriftlich mitgeteilt werden. Sie ver-
stehen sich frei verladen ab Abgangsort der Ware
ausschließlich Verpackung, Transport, sonstiger
Nebenkosten sowie der Kosten für die Rücksen-
dung des Verpackungsmaterials. Ist ein Preis nicht
ausdrücklich vereinbart, so gelten am Tag der
Lieferung offenliegenden Listenpreise, hilfsweise
Preise nach unserem Ermessen im Rahmen der
Marktüblichkeit.

3.2. Preisanpassung
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise
anzupassen, insoweit nach dem Abschluss des
Vertrages Kostenveränderungen, insbesondere
aufgrund von Tarifabschlüssen und Material- oder
Energiepreisänderungen, eintreten und zwischen
Vertragsabschluss und Lieferung mehr als zwei
Monate liegen. Die Kostenveränderungen werden
wir auf Verlangen nachweisen. Bei Verbrauchern
behalten wir uns eine Preisanpassung nur bei einer
vereinbarten Lieferzeit von mehr als vier Monaten
vor; bei einer Preisanpassung von mehr als fünf
Prozent sind wir und der Verbraucher berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten.

3.3. Umsatzsteuer
Die gesetzliche Umsatzsteuer wird mit dem am Tag
der Lieferung oder Leistungserbringung geltenden
Satz zusätzlich in Rechnung gestellt. Preise für
Verbraucher verstehen sich inklusive Umsatzsteuer.

4. Zahlungsbedingungen

4.1. Fälligkeit
Der Kaufpreis ist grundsätzlich mit Lieferung oder,
wenn die Rechnungsstellung vor der Lieferung
erfolgt, mit Zugang der Rechnung fällig. Die
Gewährung eines Zahlungsziels bedarf einer
schriftlichen Vereinbarung. Sonstige Ansprüche
werden mit ihrem Entstehen fällig.

4.2. Skonto, Rabatt
Der Abzug von Skonto bedarf einer gesonderten
schriftlichen Vereinbarung. Die Frist, innerhalb der
vereinbarungsgemäß Skonto gewährt wird, hindert
nicht die Fälligkeit des Anspruchs, wohl aber den
Eintritt des Verzugs (vgl. Ziffer 4.3). Ein Anspruch
auf Skonto steht unter der Bedingung, dass die
fälligen Rechnungsbeträge aus anderen Lieferungen
oder Leistungen erfüllt sind. Die Gewährung von
Skonto, Rabatten oder anderen Nachlässen bezieht
sich nur auf den netto zu zahlenden Warenwert,
insbesondere ohne Umsatzsteuer, Fracht und
Verpackung.

4.3. Verzugseintritt
Der Kunde gerät spätestens in Verzug, wenn nicht
innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang
der Rechnung gezahlt wird. Der Verzug tritt frühes-
tens nach Ablauf einer vereinbarten Skontofrist ein
(vgl. Ziffer 4.2). Steht ein Verzugseintritt nach dem
ersten Satz in Zweifel, so gerät der Unternehmer
spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang
der Gegenleistung in Verzug. Verzug tritt auch
durch Mahnung, Ablauf eines vertraglich verein-
barten Zahlungstermins oder einer vertraglich
vereinbarten Zahlungsfrist ein.

4.4. Folgen des Verzugs
Bei Verzug sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von
acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu
verlangen. Darüber hinaus können wir weiteren
Schaden geltend machen.

4.5. Fälligstellung, Rücktritt
Bei Zahlungsverzug, Vermögensverfall, Zahlungs-
einstellung, drohender oder bereits eingetretener
Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, Einsetzung
eines vorläufigen Insolvenzverwalters, Eröffnung
des Insolvenzverfahrens, Ablehnung des Insolvenz-
verfahrens mangels Masse oder, wenn wir in
anderer Weise aus gutem Grund berechtigte
Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden haben
dürfen, dürfen wir sämtliche Forderungen sofort
fällig stellen. Wir sind dann berechtigt, für weitere
geschuldete Leistungen Vorkasse zu verlangen
und/oder bei Verträgen mit Unternehmern ohne
Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten bzw. bei
Verträgen mit Verbrauchern nach fruchtlosem
Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag
zurückzutreten.

4.6. Rückerstattungen
Sofern Vereinbarungen getroffen werden, aus
denen ein anderer als der Kunde begünstigt wird,
dürfen wir fällige Beträge bis zur Bezahlung aller
Forderungen, die die Grundlage für diese
Leistungen an den Dritten bilden, zurückbehalten
oder sie bis zur Erfüllung einer solchen im Verzug
befindlichen Forderung zurückverlangen und/oder
sie gegen eine solche im Verzug befindliche
Forderung aufrechnen.

4.7. Gegenrechte des Kunden
4.8. Der Kunde darf mit Gegenforderungen nur
aufrechnen, wenn diese unbestritten, schriftlich
anerkannt oder rechtskräftig festgestellt worden
sind. Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden
nur aus dem einzelnen Vertragsverhältnis zu.

5. Lieferung (einschließlich Abholung)

5.1. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn
nichts anderes vereinbart ist.

5.2. Liefertermine
Verbindliche Liefertermine bedürfen einer schrift-
lichen Vereinbarung. Hat der Kunde für die Liefe-
rung erforderliche Mitwirkungspflichten nicht
rechtzeitig erfüllt, ohne dass wir dies zu verant-
worten haben, sind wir berechtigt, vereinbarte
Liefertermine anzupassen. Fordert der Kunde eine
Lieferung früher an, als zuvor vereinbart, sind wir
berechtigt, einen Eilzuschlag in angemessener
Höhe zu verlangen, wenn wir der Anforderung
nachkommen.

5.3. Einhaltung der Liefertermine
5.3.1. Rechtzeitigkeit
Für die Einhaltung der Liefertermine ist der Zeit-
punkt der Absendung ab Werk bzw. Lager maßge-
bend. Wenn die Ware ohne unsere Verantwortung
nicht rechtzeitig abgesendet werden kann, gelten
die Liefertermine mit Meldung der Versandbereit-
schaft als eingehalten. Wir sind berechtigt, die
Lieferung an einen Unternehmer vor dem verein-
barten Liefertermin auszuführen, es sei denn, dem
Unternehmer entstehen unangemessene Nach-
teile. Ebenso gilt gegenüber einem Unternehmer,
dass ein vereinbarter Termin für die Lieferung oder
die Bereitstellung zur Abholung der Ware als
gewahrt gilt, wenn wir innerhalb einer ange-
messenen Frist nach diesem Termin die Ware
liefern bzw. zur Abholung bereitstellen, es sei
denn, dies ist ausdrücklich anders vereinbart.
5.3.2. Höhere Gewalt
Auswirkungen höherer Gewalt berechtigen uns zu
späterer Lieferung innerhalb einer angemessenen
Zeit. Der höheren Gewalt stehen alle Umstände
gleich, die uns die Lieferung wesentlich
erschweren oder unmöglich machen, wie z.B.
hoheitliche Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen,
Betriebsstörungen, Transportverzögerungen
durch Verkehrsstörungen oder Export- bzw.
Handelsbeschränkungen. Wird für uns die
Leistungserbringung unzumutbar, weil der
Zustand höherer Gewalt längere Zeit andauert oder
solches zu befürchten ist, sind wir zum Rücktritt
berechtigt.
5.3.3. Rücktritt des Kunden
Leisten wir nicht rechtzeitig und haben wir dies zu
verantworten, so kann der Kunde den Rücktritt
erklären, wenn er uns eine angemessene Nachfrist
gesetzt hat. Beide Erklärungen bedürfen der
Schriftform.

5.4. Berechnungsgrundlagen
Die beim Versand festgestellten Mengen, Gewichte
oder Stückzahlen sind für die Berechnung aus-
schließlich maßgebend. Rüttel-, Wasserverluste
u.Ä. gehen zu Lasten des Kunden.

5.5. Rücklieferungen
Die freiwillige Rücknahme von Waren bedarf der
gesonderten Vereinbarung.

5.6. Annahmeverzug, verspätete Abholung,
Erreichbarkeit, Wartezeit
Bei Annahmeverzug sind wir berechtigt, in Verbin-
dung mit einer angemessenen Nachfrist den Rück-
tritt zu erklären und Schadensersatz wegen Nicht-
erfüllung zu verlangen. Angemessene Mehrauf-
wendungen ab Eintritt des Annahmeverzugs und
Schaden nach Ablauf der Nachfrist gehen zu
Lasten des Kunden. Mehraufwendungen sind auch
Kosten des Versands oder – nach unserer Wahl –
der Lagerung, wenn der Kunde mit der
vereinbarungsgemäßen Abholung in Verzug ist. Als
Annahmeverzug gilt auch, wenn der Kunde nicht
dafür Sorge getragen hat, dass ihn die Lieferung
erreichen kann (z.B. hinreichende Befahrbarkeit
der Wege) bzw. dass eine Lieferung innerhalb
angemessener Frist entladen werden kann.
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6. Gefahrenübergang und Versand

6.1. Gefahrenübergang
Bei Verträgen mit Unternehmern gilt, dass die
Gefahr auch bei Lieferung frei Station, frei Lager
und dergleichen mit der Übergabe der Ware an die
Güterabfertigung der Versandstation bzw. den
Transportunternehmer am Beladungsort über-
geht. Bei Verträgen mit Verbrauchern geht die
Gefahr mit Übergabe der Sache über.

6.2. Versicherung
Versicherungen werden nur nach Vereinbarung
und auf Kosten des Kunden abgeschlossen.

7. Eigentumsvorbehalt und 
Vorausabtretung

7.1. Grundsatz
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Erfüllung sämtlicher Forderungen, auch
Saldoforderungen, die uns gegen den Kunden
zustehen, unser Eigentum. Das gilt auch dann,
wenn der Kunde ausdrücklich diese bestimmte
Ware bezahlt hat.

7.2. Verarbeitung, Verbindung, Vermischung
Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im
ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb zu be- und
verarbeiten. In diesem Fall erfolgt die Be- und
Verarbeitung für uns als Hersteller im Sinne des 
§ 950 BGB. Die be- oder verarbeitete Ware gilt als
Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer 7.1.

7.3. Forderungsabtretung bei Verbindung mit
einem Grundstück
Wird Vorbehaltsware als wesentlicher Bestandteil
in ein Grundstück eingebaut, so tritt der Kunde
schon jetzt die Forderungen, die er aus diesem
Grund gegen einen Dritten hat, in Höhe des Wertes
der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten
einschließlich eines solchen auf Einräumung einer
Sicherungshypothek an uns ab.

7.4. Miteigentum in anderen Fällen
Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenstän-
den vermischt, verbunden oder verarbeitet,
erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache
nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehalts-
ware zu dem der anderen Ware im Zeitpunkt der
Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung.
Darüber hinaus tritt der Kunde schon jetzt seine
Eigentums- bzw. Miteigentumsrechte an dem
vermischten Bestand oder dem neuen Gegenstand
an uns ab und verwahrt diesen für uns.

7.5. Verfügung über die Vorbehaltsware
Der Kunde ist widerruflich berechtigt, die Vorbe-
haltsware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu
veräußern bzw. anderweitig zu verwerten, soweit
die Veräußerungs- oder Verwertungsforderung
gegen seine Abnehmer gemäß Ziffer 7.6 auf uns
übergeht. Anderenfalls ist ihm jede Verfügung über
die Ware ausdrücklich untersagt. Verpfändung und
Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware sind
dem Kunden ebenfalls untersagt.

7.6. Vorausabtretung
Veräußert der Kunde die Vorbehaltsware – gleich in
welchem Zustand – oder verwertet er die Ware auf
eine andere Weise, so tritt er hiermit schon jetzt bis
zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus
Warenlieferungen die ihm aus dieser Veräußerung
oder sonstigen Verwertung entstehenden Forde-
rungen (auch wenn es sich um eine Pauschalver-
gütung handelt) gegen seine Abnehmer in Höhe
unseres Verkaufspreises der Ware, also ohne einen
Lohnanteil, mit allen Nebenrechten, insbesondere
dem Anspruch auf Bestellung einer Sicherungs-
hypothek (§ 648 BGB), an uns ab.

7.7. Einzugsermächtigung
Der Kunde ist dann ermächtigt, die Forderungen
für unsere Rechnung einzuziehen und über die
durch die Einziehung erlangten Beträge zu ver-
fügen, so lange und insoweit er seinen Zahlungs-
verpflichtungen nachkommt. Er ist nicht berech-
tigt, über die Forderungen auf andere Weise, z.B.
durch Abtretungen oder Verpfändungen, zu ver-
fügen. Kommt der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen nicht nach, so sind wir jederzeit
berechtigt, diese Einziehungsermächtigung zu
widerrufen. Auf unser Verlangen ist der Kunde
verpflichtet, die Abtretung dem Dritten bekannt zu
geben und uns die zur Geltendmachung unserer
Rechte gegen die Dritten erforderlichen Auskünfte
und Unterlagen zu geben.

7.8. Freigabeanspruch
Übersteigt der realisierbare Wert der bestehenden
Sicherheiten die besicherten Forderungen um 10 %
oder der geschätzte Wert die besicherten Forde-
rungen um 50 %, so sind wir auf Verlangen des
Kunden zur Freigabe bzw. Rückübertragung von
Sicherheiten unserer Wahl verpflichtet.

7.9. Beeinträchtigung der Rechte durch Dritte
Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchti-
gung unserer Rechte durch Dritte muss uns der
Kunde unverzüglich benachrichtigen und uns alle
Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung stellen,
die zur Wahrung unserer Rechte erforderlich sind.
Vollstreckungsbeamte bzw. Dritte sind auf unser
Eigentum hinzuweisen.

7.10. Herausverlangen der Vorbehaltsware
Die Vorbehaltsware kann nach Rücktritt gem. Ziff.
4.6 herausverlangt werden.

8. Mängelansprüche

8.1. Untersuchungs- und Rügepflicht
Die Gewährleistungsrechte des Unternehmers
setzen voraus, dass dieser Mängel im Rahmen
seiner geschuldeten Untersuchungs- und Rüge-
obliegenheit im Sinne des § 377 HGB unverzüglich
nach Entdeckung, bei erkennbaren Mängeln
spätestens 5 Tage nach Ablieferung der Ware,
schriftlich anzeigt. An beanstandeter Ware steht
uns das Recht zur Besichtigung, Prüfung und
Vornahme von Versuchen zu.

8.2. Nacherfüllung
Weist die Kaufsache einen Mangel auf, so ist der
Kunde innerhalb der jeweiligen Gewährleistungs-
frist berechtigt, Nacherfüllung, d.h. die Beseiti-
gung des Mangels oder die Lieferung einer
mangelfreien Sache, zu verlangen. Bei Verträgen
mit Unternehmern steht uns das Wahlrecht zu. Im
Falle der Ersatzlieferung ist der Kunde verpflichtet,
nach unserer Wahl die mangelhafte Sache zurück-
zugeben oder diese auf unsere Kosten nach
Absprache mit uns zu entsorgen.

8.3. Aufwendungen bei Nacherfüllung
Die im Rahmen der Nacherfüllung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-,
Arbeits- und Materialkosten, werden von uns über-
nommen. Für Unternehmer gilt dies nur, wenn die
Kosten nicht unverhältnismäßig sind; hierfür gilt
die Vermutung, dass Kosten unverhältnismäßig
sind, insoweit sie darauf beruhen, dass die Ware an
einen Ort verbracht worden ist, der uns bei Vertrags-
schluss als Bestimmungsort nicht ausdrücklich
und gesondert bekannt gegeben worden ist.

8.4. Weitergehende Rechte bei Mängeln
Weitergehende Rechte bei Mängeln ergeben sich
aus dem Gesetz, soweit im Folgenden, insbeson-
dere auch in Abschnitt 9 (Haftung, Vertragsstrafen),
nichts anderes geregelt ist.

8.5. Erklärung bei Rücktritt
Steht dem Unternehmer ein Rücktrittsrecht zu
oder hat er eine Frist gesetzt, nach deren Ablauf
ihm ein Rücktrittsrecht zusteht, so können wir dem
Unternehmer eine angemessene Frist setzen,
innerhalb der er den Rücktritt erklären kann; nach
Ablauf der Frist erlischt das Rücktrittsrecht.

8.6. Verjährung der Mängelansprüche
Ansprüche wegen Mängeln von Baustoffen, die für
ein Bauwerk verwandt  worden sind, und dessen
Mangelhaftigkeit herbeigeführt haben, verjähren
innerhalb von fünf Jahren. Ansonsten verjähren die
kaufvertraglichen Mängelansprüche von Unter-
nehmern innerhalb eines Jahres, es sei denn, dass
uns Vorsatz trifft. Die Frist beginnt bei Übergabe.

9. Haftung, Vertragsstrafen

9.1. Haftungsbegrenzung
Für Schäden haften wir,
a) insoweit eine grob fahrlässige Pflichtverletzung
durch uns oder eine vorsätzliche oder grob fahr-
lässige Pflichtverletzung eines gesetzlichen Ver-
treters oder Erfüllungsgehilfen von uns vorliegt,
sowie, wenn wir einen Mangel arglistig
verschwiegen haben;
b) insoweit eine Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit vorliegt, die auf einer fahr-
lässigen Pflichtverletzung durch uns oder auf einer
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfen von uns beruht;
c) insoweit Ansprüche auf einer gegebenen
Garantie beruhen;
d) insoweit eine Haftung nach dem Produkthaf-
tungsgesetz besteht;
e) insoweit wir eine Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten zu verantworten haben.
Eine Haftung auf Schadensersatz darüber hinaus
ist ausgeschlossen. Des Weiteren ist unsere Haf-
tung bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
durch uns oder bei Verletzung von Vertragspflich-
ten durch unsere Erfüllungsgehilfen auf den Ersatz
des vertragstypischen und vernünftigerweise
vorhersehbaren Schadens begrenzt.

9.2. Persönliche Haftung
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen ist oder
beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche
Haftung unserer gesetzlichen Vertreter,
Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.

9.3. Anzeige von Schäden
Schäden, die uns gegenüber geltend gemacht
werden, sind uns unverzüglich anzuzeigen und
dabei – soweit möglich – uns gegenüber schriftlich
zu dokumentieren.

9.4. Pauschaler Schadensersatz, Vertragsstrafen
Ein pauschaler Schadensersatz oder Vertragsstra-
fen bedürfen einer gesonderten, schriftlichen
Vereinbarung mit uns.

10. Sonstige Bestimmungen

10.1. Erfüllungsort
Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistun-
gen ist grundsätzlich unser Geschäftssitz. Wenn
dem Kunden vorab bekannt oder für ihn erkennbar
ist, dass die Lieferung von einem bestimmten
anderen Ort aus oder die Leistung an einem
bestimmten anderen Ort erbracht wird, so gilt
dieser Ort als Erfüllungsort. Erfüllungsort für
Zahlungen des Kunden ist unser Geschäftssitz.

10.2. Gerichtsstand
Gerichtsstand für Unternehmer, juristische
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliche Sondervermögen ist unser Geschäfts-
sitz oder – nach unserer Wahl – auch der Geschäfts-
oder Wohnsitz des Kunden für alle sich aus der
Geschäftsbeziehung unmittelbar oder mittelbar
ergebenden Streitigkeiten. Dasselbe gilt, wenn der
Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in
Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt sind.

10.3. Kundendaten
Wir sind berechtigt, die im Zusammenhang mit der
Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den
Kunden, gleich ob diese vom Kunden selbst oder
von Dritten stammen, im Sinne des Bundesdaten-
schutzgesetzes zu verarbeiten.

10.4. Anwendbares Recht
Es gilt das materielle Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Die Bestimmungen des UN-
Kaufrechts finden keine Anwendung.

10.5. Teilunwirksamkeit
Eine Unwirksamkeit einzelner Aspekte dieser
Bestimmungen lässt die Gültigkeit der Bestim-
mungen im Übrigen unberührt. Die Vertragspar-
teien werden die ungültigen Teile in einer Weise
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Gehalt der
unwirksamen Regelung möglichst nahe kommt.
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FERMACELL® ist eine eingetragene Marke und ein Unternehmen der XELLA-Gruppe.

Fermacell GmbH

FERMACELL Aestuver

Ringstraße 20

D-39240 Calbe/Saale

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 03/2011
Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. 
Falls Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, 
rufen Sie uns bitte an.

FERMACELL Kundeninformation (freecall):

Telefon: 0800 - 5 23 56 65

Telefax: 0800 - 5 35 65 78

E-Mail: info@xella.com

www.aestuver.de


